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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0204/2026 Datum: 20.04.2026

Dezernat 1

Verfasser: 14-Rechnungsprüfungsamt Az.:

Betreff:

Wahl des/der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses

Gremienweg:
21.05.2026 Rechnungsprüfungsausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss wählt im Wege offener Abstimmung das Ratsmitglied

 
___________________________________
 
zum/zur Vorsitzenden.
 
 
Begründung:

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 mit Wirkung zum 01.05.2026 den
Rechnungsprüfungsausschuss neu gewählt. 

 
Nach § 110 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz wählt der Ausschuss abweichend
von § 46 GemO ein Ratsmitglied zu seinem/seiner Vorsitzenden.

 
Die Wahl ist gemäß § 40 Abs. 5 GemO in geheimer Abstimmung vorzunehmen, sofern nicht der
Ausschuss mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen eine offene Abstimmung
beschließt. 

 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Bei Feststellung der
Stimmenmehrheit zählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen nicht mit.

 
 




